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§ 98a GOGNR

GOGNR - Geschaftsordnungsgesetz 1975

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 27.07.2025

1. (1)Die Enquete steht, wenn der Hauptausschuf? nicht auf Vorschlag des Prasidenten anderes beschlie3t, unter
dessen Vorsitz. Fur die Vorsitzfiihrung bei einer Enquete gilt 8 13 Abs. 2 und 3 sinngemal3.

2. (2)Die Enqueten sind fir Medienvertreter zuganglich, sofern der Hauptausschuf3 bei der BeschluRRfassung Uber
eine Enquete nicht anderes beschlossen hat. Personen, die berechtigt sind, den Sitzungen der Ausschiisse des
Nationalrates beizuwohnen, diirfen jedenfalls als Zuhérer anwesend sein. Uber die Zutrittsméglichkeit der
Medienvertreter entscheidet der Prasident nach MaRRgabe der raumlichen Méglichkeiten.

3. (3)Im Ubrigen finden fur Worterteilungen, tatsachliche Berichtigungen sowie den Ruf zur Sache und zur Ordnung
die Bestimmungen der 88 41 Abs. 5, 58, 101 und 102 sinngemaf} Anwendung.

4. (4)Uber die Verhandlungen in einer parlamentarischen Enquete werden — sofern die dem Teilnehmerkreis der
Enquete angehdrenden Abgeordneten fir Teile derselben nicht anderes beschlielien — Stenographische
Protokolle verfa3t und gedruckt herausgegeben. Weitere die Enquete betreffende Veréffentlichungen obliegen
dem Prasidenten.

5. (5)Die dem Teilnehmerkreis der Enquete angehdrenden Abgeordneten kdnnen beschlieen, das Stenographische
Protokoll als Verhandlungsgegenstand dem Nationalrat vorzulegen.

In Kraft seit 01.01.1989 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/gognr/paragraf/13
https://www.jusline.at/gesetz/gognr/paragraf/41
file:///

	§ 98a GOGNR
	GOGNR - Geschäftsordnungsgesetz 1975


